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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri/
Mitglieder«, der gesezgebende» Rathe der helvetischen Republik.

Hundert und fiebenzehnteS Stück.

Drittes Quartal.
Zürich, Mittwochs den 29. August 1798.

Gesezgebung.
Senat 8 August.

(Fortsetzung.)
Die Bvkhschafl des Vollzichungs-Direktoriums

an den grossen Rath über den Regierungssitz wird
verlesen; eben so ein hierauf Bezug habendes Schrei-
den der Verwaltungskammer deö Kantons Argau an
den Präsidenten der Kommission des grossen Rathes,
und ein Vorstelluugsschreiben der um Arau herum-
liegenden Gemeinden. Schneider: ich bin lange
angestanden, ob ich meinen ungelehrten Mund be-
schlössen haben wolle; allein mein vaterländisches
Her; und Gesinnungen lassen es mir nicht zu; die
Poillischeu Ansichten des Gegenstandes will ich nicht
berühren; ich kenne sie nicht. Ader der heutige Tag
ist ein wichtiger Tag für die helvetische Republik Ich
lade euch ein, B. Repräsentanten, cuern Schluß in
aufrichtigen Herzen zu fassen; alle Rache zu vergessen
und nicht am Sohne strafen zu wollen, was der Va
ter gefehlt haben mag. Wir sind auch hier, wo es
um die Wahl einer Hauptstadt zu thun ist, Stellvcr
tretter der Nation; ich will nicht über die Gründe
eintretten, warum Arau bei Seite gesetzt werden
muß ; sie sind klar; aber wollen wir aus einem gesun-
den Ort in einen kranken ziehen; Arau verlassen,
um einen O?t zu beziehen, der nicht mehrere Vor-
theile darbietet? Ich kenne Luzern nicht, aber die
Verzeichnisse der Wohnungen, die man uns ausge-
theilt hat, genügen mir; sie werden ohne Zweifel
vollständig seyn; in denselben kommen 71. Küchen
und 75. Keller zum Vorschein; wo ist überhaupt in
denselben das Verhältniß zwischen den Bedürfnissen
und dem was man findet? zuverlässig ist, daß andere
Städte^ weit grössere Anerbietungen gemacht haben
und grössere Vortheile darbieten: Bern vereinigt al-
Ics was man verlangen kann; Zürich ebenfalls. Ehe
man so eilig entscheidet, überlege man doch erst ruhig;
eine kleine Stadt muß uns ungeheure Ausgaben
und mithin auch Auflagen verursachen. Ich stimme
zur Verwerffu g. m ig mir auch von Seite der Luzcr-
ncr begegnen was da will. Vaucher will auch ver-
werffon; wir, sagt er, als neue und junge Republik,

sollten doch über einen so wichtigen Gegenstand, »>n»

scre Mutter Republik erst ausforschen und befragen
(Geinurr; man ruft- zur Ordnung); was könnte
natürlich, r und einfacher seyn; es ist ja so weit auf
Paris nicht; will man dann lieber Gefahr laufen,
hernach wider, und auf Befehl, ändern zu müssen.

Lüihiv. Langn, rühmt Schneiders Patriotism,
der vieles gesagt habe, was er selbst hätte sagen'
wollen; er werde einige ökonomische und politische
Bemerkungen hinzufügen ; wann wir einen Ort wah-
len, wo alles, wi« in Arau theuer ist, so sind d e
Vorwürffe über unsere starken Besoldungen ungerecht;
verschiedene Städte würden beträchtlich wohlfeiler
sey»; Luzern biete: zwar viel Schönes an, ober Wohl»
fcilhcit kenne ich daselbst nicht; es wäre also uuge-
recht gegen Arau, neuerdings einen theuren Ort zu
wählen. Von politischer Seite muß man bedenken,
daß der Kanton Luzern gleich den übrigen umlicgen-
den noch bcwafnct, mehr und minder fanatistrt unK-
mir der Konstitution nicht so ganz zufrieden seyn mag;
anderseits frcilich wird er durch seine geographische
Lage vorzüglicher; — ich stimme deßnahen für Luzern,
um weder klcinmüihig noch eigennützig zu erscheinen.
Die 71. Küchen und die 75. Keller von denen Schnei»
der spricht, sind nur die gerade Disponiblen; es giebt
aber deren weit mehr m Luzern, Küchen sowohl als
Keller man lacht). Luzern ist aus triftigen Gründen
schon frühe von der srauzösischen Nation, in der
Konstitution selbst zum Hauptort empfohlen worden,
und hiedurch findet sich auch Vaucher widerlegt; die
Mutter Republik hat wirklich schon gesprochen; Lüthi
von Langn, hat Luzern ein wenig vertheidigt;
aber die Vertheidigung ist wirklich so gering ausge»
fallen daß sie mehr das Gegentheil zur Absicht z» ha-
bei, scheint; Luzern verem,at aber wirklich eine Menge
Vortheile; die Lebeusmittel sind wohlfeil; gegen jeden
fremden Angriff ist der Ort, von der IZatur selbst
bewafnet; er ist weder unangenehm noch krank oder
ungesund; die Stcibclisten können dieses darlhun;
was die katten Fieber betrifft, so sind diese ja gesund —
(man lacht); alle Aerzte klagen auch daß sie nichts
zuthun haben. Besonders aber verdient Luzern als
Centrum besondere Aufmerksamkeit; man bedenke
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alle Vortheile die das Centrum gewährt. Wenn
das Geld vorzugsweise in einen Theil der Republik
zn'ammcnfliessen muß, so ist es ja natürlich und bist
lig, daß das Centrum dieser On sey; indem es dann
von da aus sich wieder nach allen Theilen gleichmässig
vertheilt; alle Botschaften, alle Gesetze, vom Cen-
trum ausgehend, gelangen zu gleicher Zeit nach allen
entferntesten Theilen der Republik. — Bibliotheken
hat Luzern ansehnliche. — Das Volk ist ruhig und kei-
ne s weg S unter den Waffen ; es ist ein rechtschaffnes
und biederes Volk, das sich freilich leicht irre führen
läßt, aber nur wenn es die Sache nicht selbst und
in ihrem wahren Lichte sieht. — Dieses Volk wird uns
zum besten, Schutze dienen, wann Gefahr cinlretten
sollte, welches Gott verhüten wolle. Münger be-

zeugt, daß es ihm schon sehr wehe gethan habe, als
das Dekret wegen Arau zurückgenommen ward; La-
zern bietet nicht mehr Platz an als Aran, und das
Direktorium verlangt weit mehreren Platz; er kann
nicht für Luzern stimmen, sondern entweder für Bern
oder für Zürich. Muret: ich kenne Luzern nicht,
aber vermöge der ausgetheilten Druckschrift, sehe ich,
daß sehr vieles von dem, was man bedarf, mangelt;
— ich höre auch der Ort sey ungesund und fieber-
haft, und ich glaube nicht, daß die Republik Repra
sentanten haben will, die alle Jahre zittern. In Ruk
steht auf das was G'nhard von der Konstitution ge
sagt hat, ist zu bemerken, daß die Konstitution nur
von einem provisorischen Hauptort spricht; nach
eben dieser Konstitution wäre eigentlich Lausanne zum
ersten Vereinigungsort bestimmt gewesen; allein gegen
wärtig ist es nicht mehr um den ersten Vereinn
gungsort zu thun; würde die Konstitution sprechen,
so hätten wir gar nichts zu berathschlagen; ich vcr
lange daß zum geheimen Slimmcnmehr geschritten
werde.

Bay: Wenn schon die ehmals milde und wohl-
thätige Regierung von Bern, sich seit einigen Iah
ren aus Furcht vor der Revolution sehr schwere Ver-
gehen zur Last kommen ließ und es Mode ist gegen
sie zu deklamiren, so scheue ich mich dennoch nicht,
auch hier meine Meinung ganz offen zu sagen. Ich
bitte zu bemerken, daß die heutige Entscheidung we-
sentîichên Einfluß auf die Fortschritte unserer Rege è

neratiou haben wird ; also sollen uns keme kleinst- H

chen Rücksichten weder Furcht vor dem Fieber, noch
vor dem schönen Geschlecht bewegen, einen Ort zu.
verwerffen. Ohne Bern zu empfehlen, glaubt er, daß
jedes Hülfsmittel, welches uns abgeht für unsere
Arbeiten, sich da finden würde; dagegen aus dem
Abgang dieser Hülfsmittel nnwiderbringliche Uebel ent-
stehen müssen. Es ist, glaube ich ein grösserer Fehler
gewesen, daß wir die vorgeschlagne Kommission ver-
wvrffcn haben; wi. müssen nun größtentheils blind
lings wählen. Auch ich stimme zwar dem geheimen
Etunmenmchr bei; aber ich erkläre, daß ich den

Beschluß verwersse, weil ich nicht blindlings wählen

will, und weil wir nicht wissen ob Luzern uns alle

aufnehmen kann, und ob das vor dem Winter mög-

lich ist? In Absicht auf das luzernersiche Volk, glau-
be ich gern, daß es ein bicders und patriotisches Volk

ist; aber das Volk von Zürich und von Bern ist es

nicht minder; was man von aristokratischem Geiste

schwatzt, sind Mährchen, die uns nicht schrecken ko,u

neu. Craucr: wann gesagt worden ist, wir sollten

das fränkische Direktorium fragen, so verdient dos

keine Widerlegung; wann dasselbe spricht, so w/M
wir wob! was Klugheit von uns verlangen kann, aocc

wir sollen doch nicht wie Schulknaben fragen ; eben

so wenig ist es der Fall, daß wir bei unserm Dstà-
rium anzufragen haben; die Hauser, die eö verlan-

gen kann, finden sich mehr als hinlänglich; wir töli<

ncn binnen 6. Wochen füglich hinziehen; in RakM
aas litterarische Anstalten steht Luzern zwar vmrer Zii-

rich, aber es giebt dagegen kemer anoeui Siabt m

der Schweitz und besonders Bern nichts nach. Las

Volk ist sehr gut gestimmt, und so wenig zanalijut,
daß rs gc.ade durch seine Geistlichkeit zur. Annahme

der Konstitution gebracht ward. Ein Komnuhttni

kann sich durch besondere Vorliebe suc eine» Ort

leiten lassen; der ganze Senar aber kann nichl^cldst

nach Luzern gehen; ich verlange das g.Henne vtwn
menmchr. Zulauf stimmt far Annahme und ssyc

den Beschluß, der uns nach Luzern ins E>'ll y»»»,
.als eine sanfte Strafe des Himmels an; daseW^M
ruhig und ohne Störung am Heil des Vaterland» ar-

Veiten können. Fornerod b, zeugt, daß das ^
des Vaterlands von dem Entscheid der odwattenoe

Frage abHange : es kommt vor allem daraus an-

ob hinlänglicher Plaz vorhanden ist? "" ^ ^
rechnet uns fihr weitläufig, die Personen, die «

logirt werden müssen ; die beiden Räthe, das O» -

tvrllim, die Minister, den oberen Gerichtshof,
Kanzl yen, Sekretärs und Kopisten, Scaatövocrc

Weibel, Verwastungskammern, Kantonsgericyt, p

titlonärs, Advokaten, Partheien und deren i! i

Sequel; ferner die fremden Minister, die Aiw
Zeughäuser, Geistliche von allen Religionen, 'O

lorcn, Miiicärwachen u. s. w. Die er alle^u'
Summe von 2520 Personen anschlägt; er ssagc...
die Deputirten von Luzern; ob sie bei ihrem
behaupten können, das ihre Stadt alle diesig
nisse befriedigen könne; ob eine Stadt von mw i
behaupten können, das ihre
nisse befriedigen könne; ob ei

400 Häusernn diese» plötzlichen Zufluß von -
keruug gehörig aufnehmen könne? imGegenlheüll
er, würde man in Luzern gerade so bauen « n >

wie in Ara». Zudem sey die Gesundheit oer ^
vertretter des Volks unstreitig von Wichts'
die gesunde Lage oes vorgesch!agneî,Orls wci0e

^
weniger als gerühmt, auch mangle eS an ve« .c

Diligence» u. s. w. Nur Bern, Fitybmg ode ^ ^
könne uns angemessen seyn. Er schließt da?



soll eine aus einem Direktor und zwei Mitgliedern jedes
Rathes bestehende Kommission nach Luzern gesandt
werden, um zu untersuchen, ob hinlänglicher Platz
vorhanden ist? — wird diese Sendung nicht angenvm-
men, so verwerffe er den Beschlug. Duc: gewiß
ist alles was gesprochen wird, vergeblich gesagt,
denn jeder von uns hat wohl einen Entschluß mirge-
bracht, den er nicht ändern wird; Fornerod hätte
übrigens mit seiner sehr grossen und sehr weitläufigen
Berechnung, entweder damals zum Vorschein kom
me» sollen, als es darum zu thun war, Arau zum Re-
gierungofitz zu wählen, oder er sollte damit warten,
bis die Besoldungen jener zahllosen Personen be
summt werden müssen. Mrlret bemerkt, die von
Fornerod vorgeschlagne Deputation sey unausführ-
bar; allein sie veranlast ihn dem Senat vorzuschla-
gen, durch geheimes Stimmenmchr z Mitglieder zu
wählen und dieselben nach Luzern zu senden, um ein
genaues Verzeichnis; der Gebäude aufzunehmen und
dem Senat alsdann Bericht abzustatten. Bay : die
bisherige Discussion hat gezeigt, daß wir ganz im
Finstern tappen, und daß ein Augenschein nothwem
big ist; ich stimme also der Deputation bei; wird sie

nicht angenommen, so wasche ich mir die Hände und
begehre einen Namensaufruf. Crauer: Wenn, nach-
dem man eine Commission verworffen hat, nun eine
Deputation angenommen werden sollte, so wäre dies
widersprechend und der Wurde des Senats zuwider
gehandelt; man hat ja offizielle Berichte die man
drucken kann, und es könnte leicht seyn, daß auch
die Deputirten nicht unpartheiisch wären. Kubli:
Warum hat man vor drei Stunden eine Kommission
verworfen? weil man weitere Nachrichten für über-
flüssig hielt; itzk will man das Verworfne neuerdings
auftischen. Man hätte sich alle die Debatten erspa-
ren können, indem jeder von uns zu Anfangs der
Sitzung gerade wie itzt gestimmt haben würde; das
Beßte war, was Zulauf sagte: Hätten wir den guten
Arauern den Verdruß nicht angethan, von ihnen wcgge-
hen zu wollen, so würden wir uns nicht in solcher Ver-
legenheit befinden. Wir wollen nun auf Luzern ; finden
wir's dort schlecht, wie hier, so ists verdiente Strafe.
Fornerod: Man hat wohl eine Commission, nicht
aber eine Deputation verworfen; min hat meinVer^
zrichniß getadelt; ich versichere aber, daß es ganz
vortrcflich ist und stimme für die Deputation. Bod,
mer will, man soll jezt zum Mittagessen nach Hause
gehen und Nachmittag wieder zusammen kommen.
Der Präsident erwiedert: Erwerbe die gegenwärtige
Discussion izt und keineswegs in einer Abendsitznng
beenden lassen. G rn hard : Wer Luzern nicht kennt,
und es kennen wollte, der konnte sich hinbegeben;
beim geheimen Stnnmenmehr wird niemand für LK-
zern stimmen, der nicht überzeugt ist, daß man wohl-
thut hinzugeben; es wäre unker der Würde des Se-s
nats eine Deputation zu senden; dieß hätte allenfalls j

von Seite einer Commission geschehen können.
Schneider stimmt für die Deputation; der Wider,
stand, den Genhard ihr cntgegensezte, sey wahrhaft
bedenklich und müsse eine reiflicher überlegte Untersu,
chung empfehlen. Luthi ». Langn au ist gleich,
falls für die Deputation, besonders weil die Luzerner
sich ihr widersetzen. Meyer v. Arau findet, man
verfahre viel zu bedenklich in der Sache; es scheine,
als wäre es um ein Geftz für die Ewigkeit zu thun;
jenes, das den Sitz der Negierung nach Arau be,
stimmte, habe aber zwei Monate gedauert; eben s»
könne es auch einem zweiten gehen; man solle nur
zum Stimmenmehr schreiten. Bodmer: Wer will
läugnen, daß Zürich nicht vorzüglicher wäre als Ln,
zern; Base! und Bern nicht minder. — Wenn ma»
eine Deputation senden will, so ists am beßten der
ganze Senat gehe hin — Die Deputation wird durch
Stimmenmehr verworfen. Der Beschluß, der Luzern
zum Regierungssitze bestimmt, wird mit zz Stimmen
angenommen, 21 waren für die Verwerffung.

Grosser Rath, 9. August.
Escher, im Namen der Zürcherischen Distrikts»

einiheilungscommisston, schlägt vor: Die Gemeint»
Adetschwyl, die mit der ganzen Kirchgemeinde Bä,
rentschwyi, dem Distrikt Wald beigeordnet ist, bei
diesem Distrikte zu lassen. Dieses Commissionalgutt
achten wird angenommen.

Die noch mangelnden Volksrepräsentanten des
Kantons Bellen;, Pietr. Rigozza, Giusep.
Rosetti, Giac. Ant. Roggio und Giusep.
Pland ino, werden mit Beifallgeklatfch und dem
Bruderkuß in die Versammlung aufgenommen und
leisten den Bürgercid.

N u zct theilt die Antwort vom Graf N n mforth
aus München mit, worin er für die gute Aufnahme
seiner Schriften dankt, und zu allen Menschenfreund,
lichen Unternehmungen Glück wünscht.

Ander werth legt im Namen der Zürcherischen
und Thurgäuischen Distriktseintheilungs - Commission
ein Gutachten vor, welchem zufolge die Gemeinde
Kekikon, laut der bisherigen Kantonsemcheiluns
Zürichs und Thurgaus, diesen beiden Kantone» so

zugetheilt bleiben soll, daß der Theil, welcher bisher
Zärcherisch war, dem Kanton Zürich, und der, wel,

.cher Thurgäuisch war, dem Kanton Thurgau zuge,
hört, bis zur allgemeinen neuen Eintheilung Heive,
tiens. Dieser Antrag wird angenommen.

Secretau legt im Namen einer Commissioiî
einiae neue §. in Rüksicht des Reglements der beiden
Räthe über den Abschnitt der geschloßnen Sitzungen
vor, r.§ Die Geueralcommi'sslonen oder gescdioßncn

Sitzungen sollen nur statt haben bei Untersuchungen
der Verhältnisse Helveticns mit fremden Mäckren,
bei Beschuldigungen der Mitglieder der gesezgebenden

Räthe, bei innerer entschiedener Gefahr, üb« Fi»



nakfigegenstände, und über Gegenstände, deren heim

lê Behandlung das Direktorium fodert. Dieser §.

wird angenommen.
2. §. Alles was in Generalcom Missionen verhan-

dclt wird soll bis zur Bekanntmachung des Gesetzes

coer bis sich der Rath selbst von dieser Heimlichkeit
f. ei spricht, oder bis ein Gegenstand sonst allgemein
bekannt wird, verschwiegen werden. Kühn svde-t
Ducchstreichung des lezten Satzes, weil sonst Will
köhrlichkeit statt habe. Secret an vertheidigt das
Gutachten und findet lächerlich, etwas geheim zu Hai

ten, was sonst bekannt worden ist. Huber folgt
Secrelan. Zimmermann stimmt für Kühn,
weil eine Sache falsch oder halb bekannt werden könne

und auch dann noch das Stillschweigen der Rathe
wichtig sey. Trösch folgt Se cretan. Kuhns
Antrag wird angenommen. — Bourgois glaubt,
das Bnremu soll in diesem K. ausdrüklich zur Heim-
lichhaltung verpflichtet werden. Man geht zur Tages-
vrdauilg, weil sich dies von selbst versteht, indem
dasselbe auch zu den geheimen Sitzungen gehört.

z. §. Es soll nichts aus den geheimen Protokollen
gezogen werden, als zum Gebrauch d.r Commissio-

neu, welche in Rüksicht der Gegenstände, die in den

geschloßncn Sitzungen behandelt wurden, niederge-
sezt sind; sobald aber die Arbeit vollendetist, solider.
Präsident den Auszug vernichten. Angenommen.

4. §. Der Senat soll in geschloßncr Sitzung be

rathen ob der Fall vorhanden sey, daß der Gegen-
stand in einem Generalcommitê behandelt werde.
Auch dieser §. wird einmüthig angenommen.

;. §. Wenn der Senat die geheime Behandlung
tmes solchen Gegenstandes nicht nothwendig glaubt,
so kann er den Gegenstand nicht in öffentlicher Sitzung
behandeln, sondern er soll dem grossen Rath ganz
einfach den Beschluß mit der Verwecfungsakre begleu

tet, zurüksenden. Ebenfalls angenommen.
Nuzet sagt: Lezten Sonnlag habe ich mich

eine kleine halbe Stunde in das Schinznacher B«o
geftzt und einen Ausschlag bekommen, nun fodere
ich die Erlaubnis fortbaden zu können, aber nicht in
Schiuznach, sondern im Wallis, wo ich auch zugleich
vielleicht dem Vaterlande werde dienen können, weil
einige Geistliche, nicht zufrieden mit dem Blurc, wel
chrs sie im Maimonat haben vergießen machen, nun
aufs neue diesen unglüklichcnKanton bearbeiten, und
neue Aufstände zu bewirken suchen, denen ich vi-l-i
leicht einigermassen entgegen wirken kaun. Nuzet
erhält Entlassung, um so schleunig als möglich zuruk

zu kommen.
Die Sitzung wird in ein geheimes Commit« ver-

wandelt.
Nach Wiedereröfnung derselben fodert Kühn,

daß, da der Senat die Bestimmung des Sitzes der
obersten Gewalten in Luzern angenommen habe, man
best.mme anfangs Octobers nach Luzern gehen zu wol-
len. Zimmermann will, daß einige Mitglieder
aus jedem Rathe auf Luzern sich verfugen, um da

die nöthigen Vorbereitungen anzuordnen und zu öe-
werkstelligen. Koch fodert Niedersetzung einer Com-
mission welche sich über alle hierauf Bezug habcndt
Gegenstände, und besonders wegen einer kurzen Ein«
stellung der Sitzungen vor der Ortsverändcruug be«

rathe. Escher glaubt, die gesezgebenden Rathesel-
len sich nicht unmittelbar mit der Ausübung dieses
Gesetzes beschäftigen, sondern das Direktorium einla,
den, die nöthigen Verfügungen zu veranstalten, und
den Räthen einzuberichtc», wenn die Ortsänderunz
statt haben könne, um dann noch auf das verge-
schlagne Commissionalgutachten hin eine kurze Aakaiij
veranstalten zu können. Hüber stimmt Eschern
bei, indem vereinigte Commissionen von beiden Rä-

then constitutionswidrig find; die von Kühn be-

stimmte Zeii gefällt ihm so wie auch die Commission

von Koch. Lacoste folgt Zimmerman», uui>

will et» Verzeichnis aller Bedürfnisse der Repräsen-

tauten in Rüksicht auf Plaz aufnehmen. Kühn
glaubt, jeder Rath müsse für sich selbst sorgen, so

wie auch jeder Repräsentant seine eigne Wohnung sich

aufsucht Zimmerman» folgt einer Commission,
die alle hierauf sich beziehende Gegenstände untersuche.

Bourgois folgt. Koch will die Saalinspektorea
mit dieser Commissionalarbeit beauftragen. Bour«
gois fodert eine neue Commission. Kochs und

Zimm ermanns leztere Anträge werde» ange-

nommen.
Das Reglement der beiden Räthe wird an die

Tagesordnung genommen und der XI. Abschnitt des«

selben behandelt. Der r. und 2. §. werden angenom-

men; in Rüksicht des zten fodert Koch, daß immer

der Vorschlag eines Gesetzes zuerst ins Mehr geftjt

w.rde. Kühn bemerkt, daß der z.§ in Verbindung
des 4 ganz logisch sey, und vertheidigt also das

Gutachren. Z i m m m ermann folgt K 0 ch, welcher

beharret und seine Meinung näher erläutert. Hu der

will immer erst die Verwerfung der Vorschlage m»

Mehr setzen. Kühn beharret für das Gutachten.

Kochs Antrag wird angenommen.
Serre tan bemerkt, daß nun der 4. §. a^ean'

dert werden müsse. Huber glaubt, der 4-^ lH

nun allgemein überflüssig. Zimmern« au n M
Serretan, welcher Hubern widerlegt.
glaubt, wenn man noch von Velbessrrungcn ber M
besserungen spreche, so sey freilich der §, noch now

we «dig; unter dieser Beisetzung wird der §. 4> "ê
nommen.

In Rüksicht des 5. §, fodert Custor, daß ma

sich mit dem Senat vereinige, und nur durch Han

aufheben abstimme. Koch vertbeidigt das Guww

ten, weil die eifrigen Mitglieder wohl zuweilen ^

Hürde aufheben, aber doch nicht doppelt ausheo

können. Secretan folgt, will aber bei

Mehrungen das Aufstehen bestimmen, '"dem dchie«

eine sehr gelinde B.w.gm.g ist, jugleA
eine etwas deutlichere Reduktion por. Dlkftk
wird angenoiriimn.



Der schweizerische Republikaner.
Hundert und achtzehntes Stück.

Gesezgebung.

Senat y. August.
Der Beschluß, welcher das Reglement fur die

inner- Organisation des Direktoriums «nihält, wird
einer auS den B. Usier.i, Devevcy, Schneider,^
Bad ou uud Beroldingen bestehenden Commis»
sion zur Untersuchung übergeben.

Der Peástdcnt der Saalinspektorcn legt die Rech-

nunz über die bisherigen Ausgaben des Bureau ab,
die richtig befunden wird.

Vorstellungen einer Gemeinde des Kantons Le,

man über Zehendcu und F.udalabgaben werden vor-
gelesen. Devevcy findet dieselben zur KemuniS
der im Kauron L man statt findenden V-rschiedenhei-
te» des Zch-ndeus wichtig und schlägt vor, w-nu
der Beschluß des grossen Rathes verworfen wird,
dieselben dem leziern inirzutdeilcii. Lüthi v. Sol.
verlangt Tagesordnung, indem erst die Entscheidung
über de» Beschluß müsse abgewartet werden Muret
folgt; »ach seiner M-iuung müsse der Beschluß des
grossen Raches keineswegs verworfen, sonder» ange»

»o.mm-n werdcn.
Man schreitet durch geheimes Stimmenmehr zur

Wahl neuer Saalinspektoren; die Wahl fallt
auf Reding, Lüthi v. Sol., Usteri, Barras
und Stok maun.

Grosser Rath, io. August.

Haas legt im Namen der allgemeinen Einthei-
lungskommission Helvctiens einen Entwurf einer Ein»
ladunz an das Vollziehungsdirektorium vor, um die-

fer Commission die nötyigen B. völkerungstabellen,
Karten und Pläne von den Verwastungskanimern zu
verschaffen Dieser Entwurf zu einer Einladung wird è

angenommen.
Sccrelan zeigt an, daß das Cantonsgericht

des Cantons der êinlh einige Missethäter zum Tode
vernrtheilt, und das Urtheil wirklich habe vollstnckcn
lassen, da nun der Obergerichrshof durch die Consist

tution zum obersten Criminalrichtcr bestimmt ist, so

fodert er Einladung an das Vollziehungsdirektorium,
fich über die Wahrheit dieses Faktums zu erkundigen,
und die konstitutionellen Schranken alle Gerichtsstellen
beobachten zu mache». Hüssi qlaubt, das KantonS-
gericht habe Winke von den hiesigen obersten Gcwast
ten gehabt, daß wenn die Verurcheiltcn die Appells-
tion an den obersten Gerichtshof nicht begehren das

Urtheil ohne weiters ausgeführt werden könne: übn-
gcns folgt er Secretan. Zimmermann folgt, »u
dem er glaubt/ die Einrichtung, baß der ObergerichtS-

Hof oberster Criminalrichtcr ist, und also dieser von
allem individuellen Kancoasgeist entfernt wird, sey

eine der wohlthätigsten Einrichtungen unsrer Constiru«
tion. Secrerau glaubr, wenn wirklich solche Winke
statt hatten. ?o müßte der Odergerichtshof an seine

Pfiichr erinnert werden. Hub er folgr, iverl daS Lc-

ven eines Bürgers so wichtig ist, daß es nur unter
strengster Beobachtung aller Formen genommen wer»
den tonne, und die ganze Nation überzeugt seyn muffe,
daß das traurige Bedürfniß vorhanden sey, ein Mit»
glied aus der bürgerlichen Gesellschaft hcrauszureissen;
zugleich fodert er Verweisung an die Crnmnaljustiz-
kommiision, um sich mir nahe,er Untersuchung der

Formen, die hierüber statt haben sollen, zu bcschafll-

gen. Custor glaubt, der öffentliche Ankläger habe hier»

bei hauptsächlich seine Pflicht unterlassen, und darum
besonders folgt er Hub cru. Legier schazt das Le-

ben der Bürger eben so wie Hub er, aber eben des-

wegen folle» Mörder sogleich abgeschrekt werden, übn-

gcns mag er Secretan folgen. Secrclan bemerkt,

daß vielleicht noch andern Unglüklichcn im Kanton
Linlh das gleiche Schikfal bevorstehe, und daher will
er Dringlichkeit erklären, und das Direktorium einla,

den, durch Extrakuriere alle fernern Exekutionen zu

hintertreiben. Hüssi glaubt, es sey keine Dringlich-
keit mehr vorhanden, übrigens aber findet er die K on-

stittttion nichr deutlich über diese» Gegenstand. Hu-
der anerkennt auch die Undeutlichkeit der Konstitn-

tion hierüber, und beharret eben deswegen auf seinem

Antrag: er glaubt es sey wichtig, besonders in den

Republiken, daß eine Nation und ihre Stellvertreter,
in Rükstcht ihrer Criminalgerechtigkeitspflege nicht

gleichgültig sey. Gmür folgt, ist aber ganz überzeugt,

daß diese Uebclthätcr rechrmässiger und verdienter-

weise hingerichtet worden sind. Secretan behar-

rcr auf der Dringüchkcirscrkiärung. Guter kann das

Kanlonsgericht unmöglich entschuldigen, und folgt
daher Secrclan. Secretans und Hubers ver

schicdenc Anträge werden angenommen.

Die Commission, welche in Rukncht der Supple-

anten der Kantonsgerichte »iedergeftzt >st^ >^gt
durch Carrard vor: i) Die Kantonsgenchte sollen

nie unter 2z Richter und Suppléante» sich vermin-
können 2) Wenn dieselben aus 2z Mitglieder

bc!ab kommen, so sollen alle übrigen M-tglicder durch

Zehàes S?imme..mehr und mit absoluter gunmen-
mebrhcit, vier Suppleanten erwählen, z) Die Rà
ttr und Suppleanten des Kantonsger.chts werdcnm

diesem Fall besonders zusammenberuscn. 4) Die auf

solche Art provisorisch erwählten Suppleanteu, bleu



ben nur bis zu den nächsten Wahlversammlungen an
ihrer Stelle. 5) Das Wahlcorps erwählt an die lcc«

ren Stellen, aber die so zu Ergänzung der abgegau-
genen erwählt werden, behalten ihre Stellen nur so

lange, als es diejenigen gethan hätten welche sie er-
setzen. 6) Auf den Fall der Absetzung find die K. 1.

L. und z. nicht anwendbar, weil die Coustituiion dafür
§. 10;. gesorgt hat. Dieses gauze Gutachten wird
sogleich angenommen.

Das Reglement der Rathe wird wieder vorge-
nommcn. Im XI. Abschnitt werden g. 6. und 7. a ,c-
nommen. Ueber z. 8. glaubt Huber, daß der Nw
mensauftuf auf Begehren von vier Mitgliedern müsse

ins Stimmenmehr gesezt werden. Dieser Antrag wird
angenommen.

x. y- wird angenommen.
XII. Abschnitt, 1. I, H über glaubt, dieser x.

gebe zu unnützer ZeiPerschwendung Anlaß, und will
bei gewöhnlichen Wahlen nur durch die Secretaire
die Stimmen zählen lassen. Scerctan fodcr: daß
die Slinimzähicr auf zwei Monalh gewählt werden.
Zimmermann und Ackermann folgen Sccre-
tan. Hüssi will gar keine Stimmzähler, sondern
die Sccretairs dieses Amt versehen lassen. Sccre-
tans Antrag wird angenommen.

5. 2. wird auch angenommen.
XIII. Abschnitt, L. 1. 2. z. und 4. werden ange-

nommen, den 5 findet Anderwerth überflüssig.
Hüber vertheidigt denselben. Secretan folgt An-
verwerth. Der §, wird durchgestrichen.

5. 6. And er werth glaubt, diese Art der Com-
missionenernennung sey zu langwierig, er will diesel-

^ ben durch eigens dazu auf 14 Tage gewählte Mit-
glieder ernennen lassen. Guter glaubt, in Rnisichc
des folgenden §. könnte das Gutachten angenommen
werden. Spengler will diesen L. in die Commission
urükweiscn, um ihn ganz umzuarbeiten. Secretan
ann den §. ebenfalls, weil er zu bindend sur die Ver-

sammlung ist, nicht ganz annehmen, sondern will noch
beifügen, in sofern die Versammlung nicht eine andre
Wahlart bestimmt. Er verwirft Anderwerths Vor-
schlag, weil solche Wahlmänner nie sich selbst erucn-
nen würden. Näf findet mit Spengler daß im-
mer nur die beredten Mitglieder in die Commissionen
kommen, da doch auch andere Kopf und Herz haben;
er wünscht daß allen Commissionen einige dieser iez-
kern beigefügt werden, damit sie Anlaß erhalten sich

gehörig aufzuklären. Anderwerth beharret ans der
Verwerssung, und will nun den g. in die Commission
zurükweisen. Custor vertheidigt Anderwerths
ersten Antrag. Guter sieht die Sache für sehr wich-
tig an, weil die Commissionen dcr Fadenknaul sind,
aus welchem alle Staatsgeschäfte ausgespvnnen wer-
den. Er stimmt für den Rapport, weil er glaubt er
sey Zeitersparend, und jede Minute die wir verwen-
den dem Vaterland vier Gulden kostet. Acker m a nn

vertheidigt Anderwerths ersten Antrag, mit cini-
gen kleinen Abänderungen. Hub er vertheidigt ganz
deu Rapport. Anderwerth kommt auf seinen er-
sten Autrag zuritt, weil er dem Repräsentativen System
angemessen sey. Secretan vertheidigt das Gut-
achten ncuerdnigs. Hub er findet Anderwerths
Antrag konstltutioiiswldrig, weil dadurch eine bestäu-
dige Kommission einstünde. Euter behauptet, dcr
Rappdrc sey allen republikanischen Formen angeniest
sen. Der g. wird nur Secretan s Bcisaz ange-
nommen.

5. 7. wird angenommen. §. 8. Euter federt
daß jede Commission ihren Präsidenten selbst wählt.
Dieser Antrag wird angenommen.

Spengler will daß rin Mitglied nie mehr als
vier Commissionen übernehmen dürfe. Ackermann
glaubt,, diese Federung sey unmöglich auszuführen,
und wurde der Waylsrciheit zu nahe treten, auch

ieacht dein Gang dcr Geschäfte hinderlich seyn. S«
crecan fcigt Ackermann, weil sonst der Gong
der ganzen Republik si!ll,tchcu müßte. Custor will
höchstens acht Commissionen einem Mitglied- gestatt

ten. Guter folgt Ackermann, weil ein z» sehr

beiadenes Mitglied sich ja die neue» Commissionen ver<

buccn kam,, .yuber solgtAckermann, und wünscht

daß die Commissionen noch mehr Einfluß auf den

Gang dcr Geschäfte hatte». Man geht zur Tages-

ordnung.
Secretan glaubt, damit die Commissionen doch

auchs durch jemand versammelt werden können, so soll

das Mitglied, welches am meisten Stimmen hat, pro-

visorischer Präsident seyn. Luscher will daß dieser

nicht provisorischer Präsident sey, sondern einzig die

Comisstou zum erstenmal versammle. Dieser leztt W
trag wird angenommen.

Z. 9. wird angenommen.
Hub er will daß jedes Mitglied sich angebe zu

welcher Art Arbeit er steh am fähigsten fühle, damit

man bei Besetzung der Commissionen sich darnach rich-

ten könne. Zimmerman» glaubt, man trete hütt
durch der Bescheidenheit der Mitglieder zu nahe, und

durch die jczige Erwählungeart werde ein solches

Mittel überflüssig, besonders da sich jezt die Mitglitt
dcr schon ziemlich gut kennen, daher fodcrt er Tages

ordnung. Ackermann folgt ganz Zimmcrmanm
Spengler unkerstüzt Hubern, weil er keine ^e'
scheidenheit darin dannn sieht, sich zu allem brauche«!

zu lassen, waS man nicht versteht. Trösch M
Zim m c r m a n n. H n ber zieht seinen Antrag Mm.
Spengler beharret. Zimmerman» behauM

aufs neue, dcr Vorschlag sey ini ganzen genomme

unausführbar. Man geht zur Tagesordnung.
XIV. Abschnitt. 1. x Indermarh will, v

alle Rapporte in beiden Sprachen abgefaßt
H über glaubt, die bisherige Uebung sey hier '

hinreichend, wenn man etwas gesezlicheö vestim>"



wollte, so müßten die Rapporte in allen z Sprachen
abgefaßt werden. Secretan untersiüzt ganz Im
vermach. Hüber beharret. Ackermann folgt
Hub ern. Trofch foderc allgemeine Tagesordnung.
Marcacci folgt ganz Huberu, weil Inder-
maths Antrag aller Gieich^cit zuwider sey. Der r.
Z. wird ohne Zusatz ang uomnien.

Der Odergerlchtshos übersendet einen Bericht
über seine Supleanren, welchem zufolge einige versetz
den sich gar nicht cingefunden haven, andere aber
uar wenige Zeit da blieben, und andere endl ch immer
m t ccn Ooerrichlern zu gleicher Zeit gearb.icec haben.
Haber wtzl diesen Bericht dee Besolduugskoiumisfton
zuhnoen und unterdessen den anwesenden Supleanien
20 üuvlonen auf Rechnung geben. Ackermann
w-il ihnen für jede» Monat 20 Dublonen geben.
Escher bemerkt, daß du, Supleanken in dem Be-
fvldungSgutachten 200 Dublon.n bestimmt waren,
daß sie aber auf diese Wetze 240 Dnbloncn erhalten
winden; er foderc, daß, oa noch n.chc bcjimnnt sey
«d die Supleanren einen jährlichen Gehalt ober eine
Tagsbesoidung erhalten, man überhaupt 20 Dublonen
jeden, anwesenden Supteanren aus Rechnung geben.
Hubcr will den Stipieancen überhaupt 40Dublonen
auf Rechnung geben. Ackermann will nicht alle,
die uugteiche Zeit arbeiten, gleich bezahlen, und das
er Escherö Einwendungen annimmt, so will er ttiv,
natiich 12 Duoionen aus Rechnung bestimmen. Ear
M in trau will r; Dnbwucn sur seven Mvnar aus
Rechnung geben. Spengler sv-gi, daß 15 Dublo-
«en p. Mot.al vls zum zr Mai bezahlt werden. Hu-
ber wideriezt sich diesem lezten Zusatz. Es wird be-
stimmt 15 Dublonen für jeden Mount vom Tag der
Abreise an bis aus den zr May den Supleanren aus
Rechnung zu geben.

Das Bollziehungsdirektorium zeigt an, daß sehr
viele Prediger sich über Einstellung Ihrer Gehalte be-
klagen, und da dasselbe überzeugt ist, daß ihre Arvei
tei^-um gleichen Zweck dienen werden wie die G-setze,
so verlangt es, daß anerkannt werde: i) Daß die
Gehalte der Prediger keine Verminderung erlêiden sol
len, durch die Folge eines bis jezt herausgegebenen
Gesetzes. 2) Daß oec vollziehenden Gewalt aufge-
tragen sey, über den Werth dieser Geyatte Berichte
einzuziehen, sowohl über die, welche eine Lcrmmdc-
rung erlinen haben, als uoer die, welche noch be-
stimmt sind; nedst einer Einladung in der möglichst
kurzen Zeilfrist die Resultate dieser Untersuchungen dem
geftzgevenden Korps vorzulegen, z) Daß die Enl-
schadigungen far jeden gehörig erwiesenen Verlust,
den die Prediger erlitten haben, von nun an in das
Buch der gewöhnlichen Ausg-ben der Nation geschric-
den und oie Snmm.n, die sie ersitzen sollen, unter >

den öffentlichen Bedürfniss, n begriffen seyen, für wetz!
che die Auflagen zu verwenden sind. Anderwerth!
»vderk Verweisung an die schon hierüber niebergesizte j

Commission. H über glaubt, so wie auf der einen
Seite manche Pfründe werde verbessert werden must
sen, so seyen anderseits viele so stark und übermäßig
besoldet, daß er keineswegs den vom Direktorium ge<
foderten Grundsatz anerkennen will: daher begehrt er
Verweisung an die Kommiss-on. H üssi glaubt, diese
Begehren können wohl, aber nur provisorisch zuges
standen, allgemeine Verfügungen aber sollen durch die
.Kommission vorberathen werden. Spengler folgt
Hubern und will eine beruhigende Proklamation er,
gevcn lassen. Klchmann folgt Hudern. Trösch
ebenfalls. Preux will von der Kommission in 8
Tagen emen Rapport haben. H über glaubt man
könne nichts hierüber provisorisch" festsetze» und behar«
ret also. Secretan bemerkt, daß die Dringlich«
keitserklärung hier wichtig sey und will daher feier«
lich erklären, daß die Geistlichen von der Nation
besoldet werden sollen, dadurch, glaubt er, werde
der iz. §. den das Direktorium fodcre, überflüssig.
H üssi. Guter stimmt Secretan bei. H üssi
zieht seine Motion zurück und will, daß das Direk«
torinm einstweilen die in Schaden gekommnen Predi«
ger unterstützen soll: alles übrige soll der Kommission
zugewiesen werden. Lacoste folgt Secretan, weil
der gegenwärtige Angenblik wegen der bevorstehenden
Eidleistuug höchst wichtig sey. Escher anerkennt mit
Secretan das Bedürfn is der Dringlichkeit, aber
deßwegen will er doch die Nation nicht unvorsichtiger
Weise auf einmal mit einer unermeßlichen und uner«
schwinglichtn Schuld beladen, die ihr noch nicht recht«
ilchcr Weise zukömmt. Vielleicht die Hälfte aller Pfar«
rer Helvctieus werden aus den Gcmeindgütern, oder
aus besondern Stiftungen, oder aus den Kirchmgu«
tern, kurz nicht vom Staate erhalten, und ich sehe

auch nicht den geringsten Grund, warum nun auf ein«

mal der Staat alle diese Besoldungen über sich neh«

men sollte: dagegen ist es Pflicht von uns, einstwei«
len, bis das Gesetz über den Zustand der Geistlichkeit
in Helvelien entschieden haben wird, allen Pfarreien
den Schaden zu vergüten, den ihnen unsre Zehenden«
«instellung verursachen mag: diesen Grundsatz, hoffe
ich, werden wir sogleich anerkennen, »nd dagegcn«ine
Kommission über den Zustand der Geistlichen über«

Haupt, die laut der Konstitution ja nicht einmal Ak«

tivbürger sind, arbeiten lassen. Car m i ntr an folgt
Esch ers Antrag und will alles übrige der Commis«
sion zuweisen. Ca r r a rd glaubt, die Bvthschaft des

Direktoriums sey nicht hinlänglich verstanden worden,
weil es hier nnr für Entschädigung die Rede sey fur
Gehaltsverminderungen, die durch irgend ein dishe«

riges Gesetz veranlaßt wurden, und daher das Ganze
der Pochschaft ruhig ohne weitere Bedenklichkeitcn an«

genommen werden könne. Anderwerth will durch
oaS Direktorium eins Proklamation ergehen lassen, die
versichere, daß selbst laut dem Zehendenaufhebungs,
beschluß aller daraus für die Geistlichkeit entstehender



Schade«/ zu ersetzen versprochen wurde. Huberz
glaubt die Dringlichkeit sey nicht so groß: dagegen!
fühlt er, daß nur provisorisch hier müsse zu Werke Ì

gegangen werden: er fodert Verweisung an die Kom-
mission zu schleuniger Berathung. Gmür sagt, wir!
haben ein religiöses Volk — laßt uns Gott danken,!
daß wir ein solches haben! — und dieses Volk ist uns!
ruhig über die Einstellung vieler Pfarreinkommen,
weil kein sichereres Mittel ist die Geistlichkeit aufzuhe- ì

den, als sie nicht mehr zu besolden, daher fodcrl er
Annahme der Vorschlage des Direktoriums. Näf
sieht die Urgen; darin, daß man den Geistlichen pro-
visorisch zu essen gebe, und diesen Gegenstand also der
Kommission zu schleuniger Berathung übergebe. G r a-

fenried folgt dem Antrag des Direktoriums, weil
eine Konnnissonr-luntersuchung die Sache nur unnô
thig au ziehen würde. Pozz, spricht wider die Auf-
Hebung der Zehenden. Zimmermann folgt Hu-
ibern, und will, um den Senat zur Beschleunigung
des Entscheides über den Zehenden anzutreiben, eine
Kopie dieser Bothschafr demselben zusenden. Trösch
folgt der Commission und Secr etans erstem Antrag.
Fierz folgt Hubern. Escher glaubt, daß in Folge
der Erklärung, die der Präsident von dem r. §. gege
ben habe, keine Schwierigkeit vorhanden sey den
ganzen Antrag anzunehmen, besonders wenn man noch
die Vorsichtigkeit anwende im z Z. beizufügen, allen
durch die Zehendeneinstellung verursachten Schaden
zu ersetzen :c. da die Dringlichkeit anerkannt werde,
so glaubt er könne keine Verweisung in e:ne Commi »

sion mehr statt haben, sondern will sogleich den Vor
schlag annehmen. Zimmermann glaubt durch
Eschers Vorschlag würde das Zehendengeschaft zum
Theil vorbeurtheilt, daher beharret er auf der Com-
mission, welche durch Hüber unterstüzt wird. Die
Dringlichkeit wird erkannt, aber dieser ungeachtet der
Gegenstand an die Commission gewiesen! Tue abwe-
senden Mitglieder dieser Commission werden durch
Ackermann, Carmintran, Gehrmann, Von-
derflüh und Graf ergänzt.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite,
und nach Wiedereröffnung wird die Sitzung aufgehoben.

(Nachmittags 4 Uhr.)

Die Gemeind Beinweil im Distrikt Mûri Canton
Baden begehrt, daß das Kloster Muri, welches Col
lator und Zehendbesitzer dieser Gemeinde war, ihre
Kirche bauen müsse — Da die Dokumente fehlten,
wurde vor einigen Jahren ein gütlicher Vergleich
eingegangen, laut dem das Kloster nur einen Theil
daran bezahlte, jedoch mit Vorbehalt der weitern
Rechte, wenn sich die Dokumente finden sollten. Sie
haben sich bei Niederreissung der alten Kirche gefum
den und nun begehrt die Gemeinde, daß die Gesetz-
geber entscheiden, wie die Kirchenbaukosten bezahlt

'2
werden sollen, da die Klöster im Sequester liegen.

Butter will hierüber eine besondere Commission nie-
dcrfttzrn. Fierz will diesen Gegenstand der Klöster-
kommisson zuweisen. Carmintran folgt Fierz.
H über glaubt, da dieß eine Rechtsfrage sey, so

müsse der Streit den gewöhnlichen R'chtern zuzewie-
sei, werden. Carmintran beharret auf der Unter-

suchung durch die Klösterkommisson.

Das Dorf Thurncn im Kanton Bern, welches

Hauprort eines Distrikts ist, bittet um Wiedcrherstel-

lung seines ehemaligen Tafernenrechts. Fierz will
diese Bitte sogleich gewähren: Oesch folgt. Tsbin
wollte anfänglich die Bitte an die Ehchasle»komm>s-
sion weisen, nun stimmt er aber bei. Fierzens
Antrag wird angenommen.

Die Gemeind Ul a ns im Distrikt Echalansüber-
sendet eine Bittschrift in Rüksichc des Wirthshaus-
rechts, welche, nachdem sie zur Hälfte verlesen wuc-

de, in die Ehehastencommtssion gewiesen wird.

Das Kloster Muri fragt, ob seine Ernennung ei-

nes Psalrcrs nach S»rc die ihm von der Luzernerschen

Verwaltungskammer ungeachtet seines bisherige» sso-

laturrechts widersprochen werde, gültig sey oder nicht.

H über glaubt, da diese Ernennung dem Dekret vor-

gi.ng, welches die Ernennung einstweilig den Verwa»

cuugekammcrn übergiebt, so soll man zur Tagcsonv

nung schreiten, weil damals das Kloster noch bi ico

Ernennr».gerecht hatte. Bütler folgt. D« Annaz

wird angenommen.

La com be et Comp, in Lausanne, Herausgeber

eines officielle» Blaires des Direktoriums, bittene"»

man ihnen auch das Tazblatt der Räthe
sende, und um sie für die dadurch veranlaßten Kol>t»

zu entschädigen, bitteil sie um Postfrecheir. Hub-
fodert Verweisung an die Tagbiatts - Cou,m>

Escher findet sehr seltsam, daß dieser Buchha»^
eine sehr grosse Begünstigung sich erbittet, und zu

Dank für dieselbe sich eine zweite noch grössere 'S

günstigung verschaffen will; er folgt der Verweh» S

an eine Commission, will aber daß man sich, »ich,

der Posifreiheit befasse, und dem Buchhändler »

gleichen Beschwerden auflege, die das deutsche a. u

blatt trägt. Secretan unterstüzt die Bitte. H u

glaubt, daß der Voriheil den der Buchhändler
diesem officielle,, Tagblatt haben werde, »lcht S °

seyn könne, daher auch das Begehren keineswegs

billig sey, er bestätigt seinen ersten Autrag, wer

angenommen wird.

Die Gemeinde Glimmenthal im Canton Bern bA

tet ungetheilt in den Distrikt Untercmmenthal
net zu werden. Die Bitte wird der allgemeinen e.

theitungekommission zugewiesen.
e (Die Forlsetzung im nsten Stucr.^



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesezgedendeu RÄhe der helvetische» Republik.

Hundert uud neunzehntes Stück.
Drittes Quartal.

Zürich, Donnerstags den zc>. August 1798.

Gesezgesung.
Grosser Rarh 10. -Aux u st.

(Fortsetzung.
Einige Gemeinden des Kantons Argau, die bis-

her an eine Zwangmühle der Herrschaft Hallwyl ge-
bunden waren, Kilten von diesem Zwange befreit zu
werden. Kilchmann fodert Tagesordnung, weil ein
solcher Zwang als ein persönliches Feudalrecht schon
aufgehoben ist. Lü scher und Cap ani folgen.
Der Antrag wird angenommen.

Einige Bürger aus dem Distrikt Muri bitten um
Erlaubnis, ungeachtet sie keine Dorfgercchtigkeiten
besitzen, doch Hauser bauen zu dürfen. Kilchmann
will die Bitte sogleich gewähren, mit Vorbehalt,
daß dieses den GemeiudSrechcen keinen Eintrag thun
solle. Dieser Antrag wird angenommen.

B. Stähe lin, der ein geborner Schweizer ist,
aber lange in preussischen Diensien lebte und ein Ma-
tratzenmacher und Weißspenglcr ist, bittet um Freiheil
sich m Helvctien an einem beliebgen Ort niederlassen
zu dürfen, nach dem iz. §. der Konstitution. Da die
Bittschrift nicht unterschrieben ist, so geht man zur
Tagesordnung.

Ein Wachtmeister der Festung Arburg, der 51
^ahre gedient hat, und 8i Jahre alt ist, bittet um
Beibehaltung seines bisherigen Gnadengehalts.
Escher Host, man werde hier so wie schon andere-
mal« kein Bedenken tragen, eine so billige Bitte, die
Ihrer Natur nach nicht aufgeschoben werden könne,
sogleich zu genehmigen. Cap an i sagt, er sey auch
sehr mitleidig, allein es sey doch zweckmäßiger einen
beschädigten Patrioten zu entschädigen, als einen
Mann, der in einem so unrepublitanischen Dienst ge-
standen habe, zu unterstützen. H üb er begreift nicht
wie man eine solche Bitte aufschieben wolle: nicht
als Allmosen, sondern als Schuldigkeit soll man so
gleich diese Bitte gewahren, weil auch wir unter den
Oligarchen dem Vaterland gedient haben und dieser
Umstand keinen Einfluß auf unsre Pflicht haben soll.

Secretan folgt Hubern und Escher, aber nur
in Rücksicht des Alters und der Armuth des Bittsteb
lers, nicht in Rücksicht des 10. §. der Konstitution.
Kilchmann und Lü scher folgen, eben so auch
Hüssi und Lacoste. Carmintran will in Rück»
ficht des Wachtmeisters von Arburg zur Tagesordnung
gehen, aber den ziiahrigen armen Mann dem Direk»
torium empfehlen. EschersAntrag wird angenommen.

Hüssi foderi für den 84jährigen Greis Berol»
dingen, e^cvvriger Landschreider in îauis, auch ei»

nige Unterstützung. Secretan glaubt, in einer Or d»

nungsmotion, Hüssi soll die Bitte schriftlich vorle»
f gen. Escher erinnert diejenigen Mitglieder, welche
'schon bei der Proklamirung der Republik anwesend

waren, daß dieser Bürger die erst« Bittschrift an die
helvetischen Gesetzgeber eingesandt hat, daher fodert
er zufolge jener ruhrenden Bittschrift, daß bei Wie»
dcrholung dieser gleichen Bitte nun sogleich genehmigt
werde. Hub er folgt Eschern. Zimmerman»
ebenfalls. Thorin fragt, wie lange wir noch immer
bloß über einzelne Falle Verfügungen treffen wollen?
er will Niedersctznng einer Commission, die alle ahn»

lichen Bitten untersuche und einen allgemeinen Ge»
setzcsvorschlag entwerfe. Zimmermann folgt ftei,
lich den Grundsätzen T horins, will aber die Gesetz»

gebung des wohlthätigen Rechts Unterstützung ange»
dcyen zu lassen, nicht berauben; er unterstüzt Esch ers
Bemerkung wegen Beroldingens Bittschrift und
folgt Hüssi6 Antrag. Hüber folgt Zimmer»
mann, weil man die Bitte» des 80jährigen verdien»
ten Greisen nicht durch weitläufige Commissionen un»
tersuchen lassen könne. Hüssi will seine Bitte nun
einzig darauf zurücksetzen, Beroldingen dem Di»
rcktorium zur Unterstützung zu empfehlen. Dieser
Antrag wird angenommen. Capani will erklären,
daß der Schluß nur auf Hüssi's Antrag hingefaßt
worden. Escher fodert Tagesordnung, weil ja diese

Bitte in der ersten Bittschrift enthalten war, die an
die neue helvetische Gesetzgebung gelangte: nach lan»

ger Untersuchung wird auf Zimmermanns Antrag
hin bestimmt, der Schluß sey auf die Molion eines
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Mitgliedes und auf Wiedererinnernng an die Bitt-
fchrift Berol dingen s selbst gefaßt worden.

Der Regierungsstatthalter des Cantons Solo-
thurn übersendet eine Bittschrift des Distrikts Bibe-
risch, welche klagt, daß die Stadtbezirksharschiere
aus dem Staatgut bezahlt werden, da hingegen die
Distriktsharschicre laut einer Verordnung, von den
Distrikten bezahlt werden sollten: auch klagt fie, daß
die ehevorigen Bürgerzihlsteine (Kreutzsteine) um die
Stadt her noch vorhanden sind und die Stadtbürger
immer noch ihre vormaligen Privilegien ausschlicsscnd
ausüben. Escher sieht alle diese Klagen als Folgen
von Mangel an Polizei und Verspätung der Ausü-
bung verschiedner Gesetze, Verordnungen und der
konstitutionellen Formen an, und fodert Verweisung
der ganzen Bittschrift an den Minister der Polizei.
Spengler will sogleich eine Kommission niedersetzen,
um Polizcigesctze zu veranstalten. Lüscher folgt
Spengler. Kulli folgt Eschern, und will alles
was den Polizeimi,lister in dieser Rücksicht nichts an,
geht, vertagen. Eschers Antrag wird angenommen.

Senat 10. August.
Der Beschluß, welcher den 8ten Abschnitt des

Polizeireglements beider Räthe enthalt, der von der
Tagesordnung handelt, wird zum zweitenmal verlesen
und auf Lüthl's v. Sol. Antrag, angenommen.

Der Beschluß, der dem B. Jonas Hegner von
Winterthur seine Baase zu heiralhen erlaubt, wird
angenommen.

Eben so derjenige, der dem B. I. I. Weiß von
Basel seine Legitimation zugesteht und ihn als Schwei»
zerbürger anerkennt.

Der Beschluß, nach welchem die Gemeinde Ke»

fikon, bis zur allgemeinen Eintheilung Hclvetiens,
bei ihrer bisherigen Abtheilung verbleiben und jeder
ihrer Theile zu demjenigen Distrikte des Cantons
Zürich oder Thurgau gehören soll, der ihm angewie-
sen worden — wird verlesen. Man verlangt eine
Kommission. Muret bemerkt, daß eine solche sehr
überflüssig wäre; der grosse Rath hat eine verlangte
Abänderung verworffen; wir können den grossen Rath
nicht anhalten sie zu bewilligen. Würde man den
Beschluß verwerffen, so bliebe dennoch alles in der
bisherigen Lage, der Beschluß war ganz überflüssig.
Derselbe wird angenommen.

Eben so derjenige, durch welchen die zur Pfarrei
Bärentschwyl gehörige Gemeinde Adentschwyl dem

Distrikt Wald einverleibt bleiben soll.
Lüthi v. Langn, und Muret berichten im

Namen einer Kommission, über den die Besieglung
öffentlicher Acten betreffenden Beschluß. Die Kom-
Mission räth zur Verwerffung, indem verschiedene Ar,
tikel desselben nicht bestimmt genug angeben, wann
der Statthalter, oder der Unterstatthalter, oder der
Agent u. s. w. befleglen sollen; weil fit einige Vermi-

k schung richterlicher und vollziehender Gewalt darinn
i sieht und endlich wegen den beibehaltenen grossen Lee-
z fchiedenheiten der Siegelgebühren, über die sie ein

allgemeines gleichförmiges Gesetz wünscht. Lafle»
schere macht auf die dringende Nothwendigkeit der
^ in dem Beschluß enthaltenen Bestimmungen über die

z Besieglungen aufmerksam; er findet die Unbestimmte

Heiken, welche die Kommilsion tadelt, nicht; es ver»

stehe sich von selbst, daß im Hauptort des Cantons

der Regierungsstalthalter, in dem des Distrikts der

Distnkisstatthalter, u. s. w. die Besitglungen vorzn/

nehmen habe; er will den Beschluß annehmen. Lnthi
v. Langn, besteht auf seiner getadelten Unbestimmt«

heit; der Statthalter wohne nicht immer im Hauprort.

Duc spricht für die Verwerffung. Bad ou stndct

dazu nicht immer hinlängliche Grunde und will an»

nehmen; die Sache sey sehr dringend; die getadelte

Unbestimmtheit sieht er nicht; der Statthalter wad

respon-abcl seyn und die Besieglungen entweder selbst

vollziehen, oder dafür sorgen, daß sie vollzogen wer»

den; was die ungleichen Siegeltaxen aiibelcift, so

müssen die alten Gesetze darüber so lange gehandhabt

bleiben, bis neue allgemeine 'Verfügungen getroffen

werden. Lang ist gleicher Meinung. Altenhofer:
Die alten Gesetze sollen wohl beibehalten werden,

aber die alten Beschwerden und Taxen nicht; der

grosse Rath soll darüber neue, allgemein gleiche Te»

stimmuugen treffen. Münger und Zulauf Mwm
für die Verwerffung, besonders wegen der starken v«»

gelgelder im Canton Bern, die langst mit Widerwillen

und Abscheu getragen wurden. Lüthi^v. rang»,

wiederholt seine Meinung; das Gesetz wurde ganz vw

alte Ordnung der Dinge beibehalten. Stoamann
ist auch für die Verwerffung, wegen der fihr.ung«?
chen Siegeltaxen. Lüthi v. Sol.: Allerdings ff

«in ungeheurer Unterschied zwischen diesen Taxen, aoe

die Kommission hat den eigentliche« Zweck der Ä >

lution nicht ins Auge gefaßt; bisdahin fi"d ^ese ^
gelgelder von Nationalstatthaltern und GMHlöv
sitzern in eignen Sack gesteckt worden, durch den -o

schlug aber sollen fie in die Nationalkasse fliesten,

will annehmen und ins Protokoll fitzen lassen,

ein allgemeines Gesetz über die Siegcltaxen im

geduld erwartet werde. — Mit 21 Stimmen wir

Beschluß verworffen —
fung im Bulletin zu r
sich; wo mehr als ein
det, da habe das Motiviren immer SchMengr

geomo erwaner wcroe. — weil -r
Beschluß verworffen — Man verlangt, die B

^
fung im Bulletin zu motiviren. Muret M

Verwerff.mgsgrund fia ^
oiren immer S^wiengk

Crauer glaubt, weil der Beschluß schon

denheit der Taxen, angeben Dieser Antrag

Beschluß, dem zufolge d-'e Gemeinde MA
gen Kanton Luzern, ihrem Verlangen gemäß, ^
genwärtigen Pfarrvicar so lange behalten iv
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die Stelle nach einem allgemeinen Gesetz wiederbe seze su sie ri gesagt hat ; ich stimme zur Annahme aus den
werden kann — wird angenommen. - - ^

Verschiedene den Zehendbeschlnß betreffende Peti
tivnen werden vorgelegt, i) Vorstellung fur Abschaf
fung der Zehcnden von den Gemeinden des Distrikts
Meilen Kanton Zürich. 2) Vorstellung dagegen von
etwa zo-Zrhendbesttzern des Kantons fugano. z) Eine
Darstellung/ wie die gesammten Einkünfte der Pfarr
Obcrwyl bei Buren / ein aus der Schenkung eines
ihrer frühesten Pfarrer cntsprungnes Privatcigenthum
der Pfarre sey.

Stockman n als Präsident der Saaünspektorcn.
zeigt an/ daß 2 Saalinspekioren des grossen Rathes
sich morgen auf Luzern begeben/ um die Einsicht des
fur den Rath bestimmten Platzes einzunehmen; er
fragt ob der Senat seine Saalinspektorcn nicht gleich-
falls hiezu bevollmächtigen wolle? Lüthi v. Sol.
findet/ es werde dieß zu vollkvmmner Erhaltung der
Harmonie zwischen beiden Rathen beitragen. Crauer,
Ruepp und Muret stimmen bei und der Auftrag
wird den Eaalinspektoren ertheilt.

Der Senat bildet sich in geschlossn? Sitzung / um
auf ^ im grossen Rath abgefaßten Be-

lchiuss anzuhören; — bald darauf wird die Sitzung
wieder eröffnet / indem der Senat den Beschluß öf
fcntlich behandeln zu wellen/ sich erklärt. Er istfol-
gender: Auf erhaltene Anzeigen von Ansschwcifun,
gen und gciezwidrigcn Handlungen verschiedener Com-
wtgairs der vollziehenden Gewalt / soll das Direlto-
rium eingeladen werden, die Handlungsart und Vcr-
uchtungc» der seit Ansang der Republik von ihm ge-
brauchten Commissairs und ihret Agenten, aufs streng'
ste untersuchen, und wann sie strafbar sich sollten be-
tragen haben, dieselben nach den coustitittionellen
Formen von ihren rompetirlichcn Richtern beurtheil n
und bestrafen zulassen. - Ustcri: Ich sehe diesen
Beschluß als einen fur die Ehre des geftzg bcnden
Raches nothwendigen Akt an; wir kennen auf der
emeu Seite das besondre Verhältniß, das bei vcr«
schiede«?» bisherigen Commisse,: ien des Vollziehungs,
direkeoriums, statt fand, indem dieselben zu gleicher -

Zeck Mitglieder der gesezgebcnden Räthe waren ; aufc.^>-der andern Seite sind uns die allgemein herumgehen, wäre, indessen gefällt ihm Hubers Antrag,
den Gerüchte von ärgerlichem Betragen, und gesez-e wünscht, daß in grossen Gemeinden freie Conkurrenz
widrige« Handlungen verschiedener Commissairs bc-ß statt habe, fleht aber, daß in den kleinen Gemeinden
kannl; es ist für die Sache der Gerechtigkeit uud Z die Weinschenke» traurigen Einfluß haben, daher
Freiheit, für die Ruhe des Volkes und für die Ehre j glaubt er, könnte vielleicht eine Gemeindsangelegenheit
der Regierung wichtig, daß das Verfahren der Co n-S aus diesem Gegenstand gemacht werden. Fierz
wissarien genau und streng untersucht werde; das 5 alaubt völlige Freiheit über diesen Gegenstand sey der»

Direktorium, das für feine Agenten verantwortlich î natürlichen Rechten des Bürgers angemessen, und in
ist. hat die Pflicht diese Uàsiichung vorzunehmen; Rüksicht der guten Sitten beweise die ehevorigc Herr,

' Wadenschwyl, daß völlige Freiheit hierüber
neben den guten Sitten bestehen könne. Näf folgt
und will innert 14 Tagen dasGutachten von der Com,
mission haben. Kl ich mann folgt und will zu die,
fem End hin die Mitglieder dieser Commission der

nemlichen Gründen. Der Beschluß wird angenommen.

(Abends 4 Uhr.)
Der Beschluß, betreffend die Todesurthcile,

welche das Kanlonsgericht der Linth hat vollziehen
lassen, wird angenommen.

Grosser Rath ir. August.
V. Pcrri, Volksrepraseutant aus demWallis,

der zum erstenmal in die Versammlung tritt, wird
in dieselbe mit dem Brudcrkuß aufgenommen und lei,
stet den Bürgereid.

Tab in zeigt an, daß die Berichte, welche N m
zet lezthin aus dem Wallis mittheilte, nicht ganz
gegründet waren, indem neuere Berichte bezeugen,
daß die Geistlichen ruhig den Eid leisten werden.

Das Direktorium dringtanf boldige Entscheidung
über die Verhältnisse des Bergbaus in Helvetic».
Escher als Präsident der Bcrgwerkskommission er,
klärt, daß das deutsche Gutachten beinahe vollständig
sey, und ohne die dringlicher» Umstände schon vorge,
legt worden wäre; er glaubt in wenigen Tagen Rap,
port machen zu können. H u ber will diesen Rapport
auf die Tagesordnung setzen in z Tagen. Zimmer,
Mann folgt. Der Antrag wird angenommen.

Das Direktorium dringt auf baldigen Entscheid
der Ehehafte», und Jnnnngsrechten, besonders über
die Freiheit der Wcinausschenkung, die wie es Host,
immrr in den Schranken bleiben werde, welche die

guten Sitten erfvdcrn. Zugleich macht es auf die
Aufhellung der alten Privilegien aufmerksam, und
auf d-e Nothwendigkeit gänzlicher Zügellosigkeit aller
Gewerbe, die ohne getezliche Schranken sind, Einhalt
zu thun. Huber sieht die Wichtigkeit des Gegen,
Standes ein, aber auch die Schwierigkeit, die mit d,e-

ftr grossen A-beit verbunden ist; er glaubt, man soll
die hierüber niedergeftzte Commission auffodern zuerst

nur ein Gutachten über das Weinausschenkrecht mit
Beschleunigung vorzulegen. Secret an hätte ge,
wünscht, daß der wichtige Gegenstand des Wcinver,
kaufs einer besondern Commission zugewiesen worden

es wird ftimr Pflicht gemäß handeln; aber die Ehre
der Gesezg bung ersodert um senes a-'.gegebenen be,
Wildern Behältnisses wille-i, die gegenwärtige Ein,
wdung, welche ich ungesänmt anzunehmen rathe,
kasiechere: Man könnte nur wiederholen was



Sitzungen entlassen. Hussi folgt Fierz und unter-
fi'ijt ihn durch das Beispiel der eheoorigen kleinen
Kantone. Cu st or spricht wider Secretan und un-
terstüzt Fierz und Hüssi. H über s Antrag wird
angenommen und der Commission 8 Tag Zeit bestimmt.

Das Vollziehungsdirektorium zeigt aus Auffode
tung der Stak Oiten an, daß ihre Brücke im Krieg
gegen die Franken abgebrannt wurde, und izooo st.

Wiedcraufdauungskosten veranlaßt habe; es fragt ab
so, wer der Stadt Ölten diese Kosten ersetzen soll, oder
»b fie èrsezt werden müssen. Eecretan bemerkt,
daß eint Commission hierüber statt habe, und will da-
her diese Bothschaft derselben zuweisen. N a s erinnert
an die langwierigen Berathungen, die die abgebrannte
Brücke von Buren veranlaßt habe, und daß nun der
Gegenstand in ewiger Vertagung liege, er will also,
daß man erst über die Entschadignngsart sich berathe,
sonst entstehe auch über diese Brücke ewige Vertagung.
Zimmer m an n beharret aufSecrecans Antrag
und beruft sich ans das Protokoll m Rütsicht des Auf-
trags, pen die Commission hierüber habe. H über
folgt Zimmermann, behauptet aber der Fall die-
ser beiden Brücken sey ganz verschieden, weil diese

Brücke von einem Berner Officier ohne Befehl abge.
brannt wurde. Hüssi will aus der Staatskasse ro
p. C- an den Schaden geben, und für den Rest des
Schadens die Stadt Ölten den Beschädig« vor den

gewohnten Gerichten suchen lassen. Der Gegenstand wird
der schon hierüber niedergesezten Commission.zugewiesen.

Capani erneuert wieder einmal seine Motion,
die alten Regierungsglieder auf eine gewisse Zeit von
allen Aemtern auszuschließen, und will hierüber eine
Commission niedersetzen, weil man dem Volk endlich
einmal zeigen müsse, daß wenn die Räche schon,
wie man es demselben angiebt, nur aus Aerzten,
Advokaten und Bauern bestehen, die Regierung doch

sehr gut besezt ist; er begehre dieses aus Vaterlands,
liebe und fürchte sich nicht vor der wohlverdienten
Rache der Oligarchie! Legier fodert Tagesordnung
und wundert sich daß mau immer wieder mit solchen
rachsüchtigen Motionen auftrette, statt dem lg. z.

der Konstitution zufolge, Bruderliebe zu pflanzen;
ausserdem sey das Volk souverain und könne folglich
seme Wahlen treffen wie es ihm beliebe, ohne daß

wir das Recht haben, dieselben einzuschränken.

Huber glaubt, wir seyen mit dem gleichen patrioti-
scheu Geist, der uns jezt beseele, schon mehrercmale
hierüber zur Tagesordnung geschritten, und sollen da-

h,r auch jezt wieder über diese unschiklich angebrachte

Motion zur Tagesordnung gehen. Ehrmann fragt,
ob denn nicht alle Schweizerbürger, Schweizer seyen,

und alle jezt den Bürgereid leisten müssen? Da Nie-
mand, besonders keine Klassen von Bürgern von die-

sen Rechten ausgeschlossen sind, so fodert er Tages-
ordnung. Capani beharret. Zim m e r m a nn fo<

dert Tagesordnung. 'Bourg ois unterstüzl Cap a-

ni. H u ber beharret auf derTagesordnung. Man
geht zur Tagesordnung.

Detray erinnert, daß den 4 Mai eine neue
Feeiburger Kantonsmünze der Versammlung vorge-
wiesen, und dem Direktorium zu gehöriger Untersu-
chung zugesandt wurde: Er beg.het also, daß das
Direktorium eingeladen werde, endlich einmal Nach-
richt hierüber mitzutheilen. Car mintran solgr,
weil er versichert ist, daß die Antwort völlig bcsrie-
digcud seyn werde. Die Einladung an das Direkt»,
rium wird beschlossen. (Die Fortsetzung im 121 Stück.)

Gutachten der Kommission welche über Bestimm?
der Natur des Bergbaus in Helvetica
niedergesetzt worden ist.

Bürger Volksstellvertretteri
So unbedeutend der bisher in Hcloetien zttrie-

beae Bergbau auch seyn mag, so gtaudce doch die

Kommission, welche Sie zur Vordcralhung diesis

GegensiaudeS niedersetzten, um so mehr denselben in

reife und yöchstsorgfaitige Berathung nehmen zu müs-

sen, da fie allecsoroerst überzeugt ist, daß dieser Zweig
des National-Reichthums uno besonders der Ratio-
nal-Unabhängigkeit in unserm Vaterlande einer wich-

ligen Ausdehnung fähig ist, und weil die Grundiche
welche die Gesetzger bet Bestimmung der Gesetze über

diesen Gegenstand leiten sollen, von den auSgedehn-
testen Folgen find, indem Sie die wichtige Gränz-

iinie bestimmen sollen, welche zwischen National-
gut und Privateigenthum gezogen werden

muß. Eben dieser letztern Bestimmung wegen, die

nicht nur auf Bergebau sondern auch in Rücksicht der

übrigen Zweige der öffentlichen Oeko.wmie Einfluß

haben, glaubte die Kommissou diese Grundsätze >>u

Allgemeinen entwlkein zu müssen, um dadurch Ihr
gegenwärtiges Gutachten zu rechtfertige» und in si»

»er vollen Anwendung zu zeigen.
Um nu» diesen Endzwek desto eher erreichen zu

können, nimmt die Kommission die Freiheit, die Lnt,

Wicklung dieser Grundsätze in den V»ebericht des G»

sezes Vorschlages selbst zu bringen, und schlagt daher

folgende Bothschast an den Senat vor.
An den Senat.

Auf beiliegende Einladung des Vollziehung»-
Direktoriums hat der grosse Rath folgendes m E»

wägung gezogen. So sehr auch in den neuern Zeurn

die Wissenschaft der öffentlichen Oekonomie, oder oe»

Eameralwefens ausgedehnt und verbessert worden sit,

so glaubt doch der grosse Rath der helvetische»
publik sich an keines der neuern Systeme über dttsi

Gegenstände ausschliessend hallen zu dürfen,
verpflichtet zu seyn, mit der sorgfältigsten Berathung
der Eigenthümllchkciten des Landes, nach ailg"ae»

nen Grundsätzen des Rechts, m.t beständiger HusiW
auf das Wohl der ganzen Republik handle» zu mui

sen, und daher setzt er sich selbst in Ruksichl aus«»
ähnliche Gegenstände folgende allgemeine Gcuuoia« >

fest, die er bei Entwerfung diews Dekrets Vorjc?»

ges schon zu befolgen sich verpflichtet fühlt» -
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